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Katholischer Kindergarten  

St. Martin 

Fränkinger Str. 11 

85258 Weichs 

Telefon: 08136/485 

Email: st-martin.weichs@kita.ebmuc.de 

Homepage: www.pv-pvw.de 

Katholischer Kindergarten St. Martin Weichs 
  

Der Kindergarten - benannt nach dem Kirchenpatron St. Martin - ist eine 

viergruppige Einrichtung, in der Kinder ab 2,6 Jahren bis zur Einschulung 

betreut werden. 
 

Grundlagen 
Die Katholische Kirchenstiftung „Zum Allerheiligsten Welterlöser“   

(Träger, vertreten durch den Kindergartenverbund, Vorsitzender Herr 

Monsignore M. Bartmann) unterhält die Kindertageseinrichtung 

St. Martin in freigemeinnütziger Trägerschaft nach Maßgabe der gesetz-

lichen Bestimmungen, insbesondere das Bayerische Kinderbildungs- und -

betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der Ausführungsverordnung 

(AVByaKiBiG) in ihrer jeweils gültigen Fassung und der nachfolgenden 

Ordnung. 
 

Unser Leitgedanke 
Im Rahmen einer katholischen Tageseinrichtung ist die christliche Aus-

richtung wichtigster Bezugspunkt. Menschliches Handeln, das auf gegen-

seitiger Anerkennung basiert, wird vorgelebt. Für uns bedeutet dies ge-

genseitige Wertschätzung, Verständnis füreinander, Stärkung im Glau-

ben, Rücksicht und Toleranz im täglichen Miteinander. 
 

Fachliches Profil 
Im Mittelpunkt unserer Erziehungsarbeit steht das Kind mit seinen Anla-

gen, Fähigkeiten, Bedürfnissen, Erfahrungen und Erlebnissen.  
 

Unser Bemühen ist es, aus dieser Sicht heraus dem Kind zu helfen, seine 

Anlagen und Fähigkeiten zu entfalten. Wir schaffen Raum, in dem sich 

das Kind zu einem eigenständigen, selbstbewussten und glücklichen Men-

schen entwickeln kann.  
 

Das Kind fühlt sich in unserer Einrichtung wohl, angenommen und akzep-

tiert. Ausgehend von den Bedürfnissen der Kinder nach Geborgenheit, 

Verlässlichkeit und Freiräumen gestalten wir mit den Kindern unseren 

Tagesablauf und die Räumlichkeiten. Im täglichen Miteinander schaffen 

wir eine offene, frohe und vertrauensvolle Atmosphäre.  
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Alles auf einem Blick! 
 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Freitag von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Kernzeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

 

Durch eine Teilüberdachung des Außengeländes  

ist ein täglicher Aufenthalt im Garten möglich! 

 

Frohe Frühlings- und Herbsttage 

☂ Matschhosen und Gummistiefel 

 

Lustiges Wintertreiben 

☃ Schneeanzüge und Winterstiefel 

 

Die Kleidung kann auch für diese Zeit im Kindergarten bleiben! 

Bitte alles mit Namen beschriften! 

 

Mittagsruhe 

Die Mittagsruhe findet Montag bis Freitag 

von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr statt 

 

Warmes Mittagessen 

 von Catering Gold 

 Kinder ohne warmen Mittagessen machen Brotzeit 

 

 

 

 

Maxiclub für Vorschulinder 

Vorschule 

wird 1x wöchentlich  

von der Gruppenleitung durchgeführt 

Büchereitag 

wöchentlicher Besuch der Bücherei  

begleitet von einer Erzieherin  

Kooperation-Grundschule 

14-tägiger Besuch in der Grundschule Weichs 

 

Vorkurs Deutsch 

Deutsch lernen vor Schulbeginn 

2x wöchentlich für Vorschulkinder und Mittlere 

1x durch eine Lehrkraft 

1x durch eine Erzieherin 

 

Turntag 

Jede Gruppe hat einen eigenen Turntag 

Turnsäckchen 

Jedes Kind bekommt von uns ein eigenes Turnsäckchen 

Turnsachen 

T-Shirt, Turnhose, Turnschläppchen 
Bitte alles mit Namen beschriften! 

 

Spielzeugtag 

Immer am 1. Donnerstag im Monat. 

Das Spielzeug soll in eine Stofftasche passen. 
Der Kindergarten haftet nicht für Beschädigung und/oder Verlust!!! 

 

 



Kindergartenbeiträge 
 

Durchschnittliche 
tägliche Buchungszeit 

12 Monatsbeiträge (September-August) 

Kinder von 3 Jahren 
bis Schuleintritt 

Kinder unter 3 Jahren 

(U-3 Kinder) 

bis 5 Stunden 199,00 € 352,00 € 

von 5 bis 6 Stunden 219,00 € 387,00 € 

von 6 bis 7 Stunden 241,00 € 425,00 € 

von 7 bis 8 Stunden 266,00 € 468,00 € 

von 8 bis 9 Stunden 293,00 € 515,00 € 

mehr als 9 Stunden 323,00 € 567,00 € 
 

Der Kindergartenbeitrag ist in vollen Monatsbeiträgen zu entrichten. Dies gilt 
auch im Falle des Eintritts im Verlauf eines Monats, insbesondere wenn aus 
pädagogischen Gründen die Eingewöhnung mit Zustimmung der Eltern im 
Verlauf eines Monats beginnt. 
 

Geschwisterbeitrag und Beitrag, für Kinder unter 3 Jahren (U-3 Kinder) 
Besuchen Geschwisterkinder gleichzeitig die Kindertageseinrichtung, wird für 
das jeweils ältere Kind eine Ermäßigung in Höhe von 15,- €/monatlich ge-
währt. 
 

Für Kinder unter drei Jahre (U-3 Kinder) wird bis zum Monat der Vollendung 
des 3. Lebensjahres auf Basis der rechtlichen Anforderungen ein Kindergar-
tenbeitrag nach der oben genannten Tabelle fällig.  
 

Weitere Beiträge 

Mittagsverpflegung 4,50 € je Menü 
Spielgeld 7,00 € monatlich 
Getränkegeld 3,00 € monatlich 
 

Beitragszuschuss 

Den Kindergartenbeitrag(=Elternbeitrag) bezuschusst der Freistaat Bayern 
derzeit mit 100,00 € pro Kind. Für Kinder, die nach dem Kindergartenstart 
zwischen Januar und August drei Jahre werden, muss der Beitrag bis Beginn 
des neuen Kindergartenjahres von den Eltern selbst bezahlt werden. 
Auszug aus dem BayKiBiG Art. 23 Zusätzliche staatliche Leistungen 

(3) 
1
Zur Entlastung der Familien leistet der Staat neben der Förderung nach Art. 18 

Abs. 2 einen Zuschuss zum Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen, […]. 
2
Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September 

des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schul-

eintritt gewährt. 
3
Der Zuschuss entfällt, wenn der Schulbesuch trotz Schulpflicht ver-

weigert wird. 
4
[…] 

 

Wichtige Informationen zur Anmeldung/Aufnahme 
Es wird darauf hingewiesen, dass es zum gesetzlichen Schutzauftrag des 

Trägers der Kindertageseinrichtung bzw. des betreuenden Fachpersonals 

zählt, sich bereits zu Beginn des Besuchs der Einrichtung Kenntnis über den 

Entwicklungsstand des Kindes zu verschaffen und darauf hinzuwirken, dass 

das Kind die notwendigen Früherkennungsuntersuchungen und Vorsorgeimp-

fungen wahrnimmt. Dies ist Voraussetzung für eine individuelle Förderung 

des Kindes. Aus diesem Grund sind Träger bzw. beauftragtes Fachpersonal 

verpflichtet, sich bei Aufnahme des Kindes, die letzte fällige altersentspre-

chende Früherkennungsuntersuchung und den Impfstatus von den El-

tern/Personenberechtigten nachweisen zu lassen. 
 

Kinder unter drei Jahren können nur aufgenommen werden, wenn es der 

Betreuungsschlüssel der Einrichtung für das folgende Kindergartenjahr zu-

lässt. 

 

Hilfen zur Vorbereitung auf den Kindergarten 

 Kontakt mit anderen Kindern üben 

 beim Spaziergang am Kindergarten vorbeigehen – auch zur Ab-

holzeit 

 Dinge, die das Kind braucht, gemeinsam kaufen 

 

Übergang von der Familie in die Kita (Eingewöhnungszeit) 

Um dem Kind einen guten Übergang von der Familie in den Kinder-

garten zu ermöglichen, halten wir intensiven Kontakt zu den Eltern; 

 Schnuppertag bereits im Juli 

 die Eingewöhnungszeit richtet sich nach den Bedürfnissen des 

Kindes (in der Regel 1 bis 2 Wochen) 

 die Abholzeiten werden gestaffelt 

 Bezugsperson bleibt je nach Bedarf des Kindes noch in der 

Gruppe/im Kindergarten 

 das Kind darf einen vertrauten Gegenstand von zu Hause mit-

bringen 

 klare Signale setzen (z. B. Verabschieden und gehen, nicht war-

ten/oder nochmal zurückholen  das verunsichert das Kind!) 


